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CHARTA 

Die Freundinnen und Freunde der Verfassung verpflichten sich, im Sinne der Präambel 
der eidgenössischen Bundesverfassung für eine freie, souveräne, gerechte, 
solidarische, humanistische und das Leben respektierende Schweiz einzustehen. Sie 
erneuern den auf dem Rütli geschlossenen Pakt und bekennen sich zur Verfassung im 
geschwisterlichen Geiste der Gründer der Eidgenossenschaft.  

Präambel 

Im Namen Gottes des Allmächtigen! 

Das Schweizervolk und die Kantone, 

in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 

im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, 

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den 
künftigen Generationen, 

gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich 
misst am Wohl der Schwachen, 

geben sich folgende Verfassung1: 

Art. 2 Zweck 
1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und 

wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 

2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren 
Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 

3 Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. 

4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für 
eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. 
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Die Freundinnen und Freunde der Verfassung setzen sich für eine Gesellschaft ein, die 
von den Werten Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit geprägt ist, und verfolgen 
folgende Ziele:  

x Freiheit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Religion und Kultur. 
Verwirklichung und Bewahrung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, der 
Versammlungsfreiheit, der Glaubens- und Gewissensfreiheit, der persönlichen 
Freiheit im Umgang mit Krankheit und Gesundheit im Sinne der körperlichen 
und geistigen Unversehrtheit.  

x Umfassende rechtliche Gleichheit für alle, unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht, Glaube, Alter oder Einkommen. Ablehnung von nationalen und 
internationalen Abkommen, die nicht auf demokratischem Weg zustande 
gekommen sind oder Ungleichheit begünstigen.  

x Geschwisterlicher Umgang im wirtschaftlichen Leben, in Produktion, Handel 
und Konsum von Waren und Dienstleistungen. Leitlinien sind sinnvolle Arbeit, 
echte Wertschöpfung, Enkeltauglichkeit, Solidarität und das Wohl der in der 
Schweiz lebenden Menschen und der Menschheitsfamilie als Ganzes. 
Ablehnung von Geldvermehrung ohne Wertschöpfung, leistungsloser 
Umverteilung und Raubbau an der Natur.  

Die Freundinnen und Freunde der Verfassung tragen Sorge zu allen Lebewesen und 
verpflichten sich, mit respektvollen und friedlichen Worten und Taten zu sprechen und 
zu handeln.  

Bern, 20. August 2020 

 


